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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §8 Abs3

AVG §45 Abs2

AVG §52

Rechtssatz

Aus § 8 Abs. 3 AlVG ergibt sich nur, dass die ärztliche Begutachtung im Hinblick auf das Vorliegen von Invalidität bzw.

Berufsunfähigkeit - was für den Pensionsanspruch positive oder für den Arbeitslosengeld- bzw.

Notstandshilfeanspruch negative Voraussetzung ist - grundsätzlich nur bei einer Stelle - nämlich der

Pensionsversicherungsanstalt - erfolgen soll, das Arbeitsmarktservice also jedenfalls dann, wenn ein aktuelles

Gutachten von Ärzten der Pensionsversicherungsanstalt bereits vorliegt, zunächst dieses heranzuziehen und kein

neues Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben hat. Sollte das Gutachten aber Unschlüssigkeiten oder

Unvollständigkeiten aufweisen, so ist zur Scha=ung einer einwandfreien Entscheidungsgrundlage eine Ergänzung bzw.

ein weiteres Gutachten einzuholen (vgl. VwGH 14.3.2013, 2012/08/0311).
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